
Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Durlacher Wochenblatt. 1829-1920
1835

19 (7.5.1835)



Durlacher Wochenblatt .
Donnerstag N " - 19 . den 7. May ) i 835 .

Hdchstlandesherrliche Verordnung .

Leopold von Gottes Gnaden , Großh er¬
zog zu Baden , Herzog zu Zährin -
gen .

Wir finden UnS auf den Vortrag Unseres Mini¬
stern des Innen , dewozen , zu Gleichstellung der
fremden Fayruißverfichtrungs - Gesellschaften mit der
inländifchen Gesclljchaft zu verordnen , wie folgt :

tz. 1 . Allen in » Großhcrzogthum zugelassenen
ausländischen Fayrnißversichcrungs - Gesellschaften ,
ist untersagt , über vier Fünftel des ordnungsmäsig
erhobenen Werthes der zur Versicherung dargebothc -
uen Fahrniß zu versichern .

H. 2 . Dicje Vorschrift findet auf alle jene Ver¬
sicherungsverträge Anwendung , welche binnen 8 Ta¬
gen von der Verkündung dieser Verordnung an bei
dem Amte , in dessen Bezirk die versicherte Fahrniß
stch befindet , nicht angezcigt werden .

Z . 3 . Die früher abgeschlossene , ( innerhalb der
im tz. 2 . anbcraumtcn Zeit ) dem Amte vorgelegten
Versicherungsverträge bleiben in Kraft , auch wenn
fnehr als vier Fünftel des Werthcs versichert ist.

Z . 4 . Alle fremden Fahrnißversichcrungcn , wel¬
che im Lande zugelaffcn sind , sind schuldig , auf ih¬
re Kosten von der Staatsbehörde sich Inspektoren
beigeben zu lassen , welche darüber zu wachen haben ,
daß die Gesetze und Verordnungen in Betreff der
Fahrnißversicherungen gchandhabt und vollzogen
werden .

tz. 5 . Unser Ministerium des Innern ist mit dem
Vollzüge dieser Verordnung beauftragt .

Gegeben zu Karlsruhe in Unscrm Staatsministc -
rium , den 2 . April 1835 .

Leopold .
Winter .

Auf höchsten Befehl
Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs .

Büchler .

Nr . 8272 . Zum Vollzug obiger Verordnung aus
dem neuesten Reg . Bl . vom 25 . April 1855 Nr . XVt .
werden die Bürgermeisterämter angewiesen , alle je¬
ne Bewohner ihrer Gemeinden , welche Assekuranz -
Verträge mit fremden Gcsclljchaften errichtet haben ,
hievon einzeln in Kcnntniß zu setzen und insbeson¬
dere auf den § . 2 . derselben aufmerksam zu machen ,
wornach die früher geschloffenen Verträge , wenn sie
in Kraft bleiben sollen , innerhalb 8 Tage » bei dem
Dbcranit angezeigt werden müssen . Die Bürger¬

meisterämter haben die zu diesem Behuf ihnen vor »
gelegt werdenden Verträge zu sammeln , und inner ,
halb 8 Tagen unfehlbar hierher mitzutheilen .

Durlach den 29 . April 1835 .
Großherzogliches OberAmt .

RegiminalVerfügung .

Nr . 9359 . Die Straßenfrevel und ihre Be¬
strafung betr.

In Folge hoher Verfügung des Großh . Ministe¬
riums deS Innern von » 2 . d . M . Nro . ' 1904 . wer¬
den diejenigen Straßcnfrevel , die am gewöhnlichsten
Vorkommen , und die Strafbestimmungen dafür auS
der Straßenordnung vom 7 . Map 1810 und den
später erfolgten Nachträgen wiederholt zur Nachach¬
tung öffentlich bekannt gemacht :

1) DaS Reiten und Fahren auf den Fußwegen
der Landstraßen und über die Straßengräben , sowie
das Dlehtreiden und Waiden in denselben sind als
Straßensrcvcl anzusehcn und sollen vorbehaltlich des
Schadenersatzes bestraft werden , mit 1 fi. ,30 kr .

2) Das Einhauen der Straßenborte zum Behuf
des Uebersetzens mit Fuhren , das Abhackcn oder An -
pflügcn der Straßenböschung , das Wenden mit den
Pflügen auf der Straße , wodurch diese aufgewühlt
wird , mit 5 fl.

3) Das Verunreinigen der Landstraßen durch
Dünger , Schuttlagcrung , oder darauf verbrachtes
Hcckcnwcrk und Unkraut ( Ackerabraum ) mit 1 st .
50 kr .

4 ) Das Verwenden desStraßenmaterials zu Für¬
then über die Straßengräben , das Verschieben des
Straßcnmatcrials mit den'

Pflugschleifen in die Grä¬
ben und das Entwenden desselben mit 1 fl . bis 3 fl .

5) Das Beschädigen der Abweisstcine , der Mau -
erdcckcl und Brüstungen an Brücken durch Abschla¬
gen der Ecken , Entwendung der Befeftigungsklam -
mern , Abschleifcn und theilweiscn Zerstörung dersel¬
ben , so wie das Beschädigen und Entwenden der
Schutzgeländer , Stangen und Pfosten nach der Grö¬
ße des Vergehens mit 5 fl . bis 45 fl .

6 ) Das Beschädigen oder Zerstören der zur Seite
der Straßen stehenden Bäume , in so fern dasselbe
nicht in ein besonderes peinliches Vergehen , z . B .
rachsüchtige Beschädigung , Diebstahl rc . übergehet ,
in welchem Fall vor dem zuständigen Amte die ge¬
eignete Untersuchung eingcleiten ist ; sodann das Ent¬
wenden der Baumstückel mit 50 tr . bis 5 fl . so tr.



7 ) DaS Rauspekren an Steigen oder das Spcr .
ken mitNadschuhen welche nicht doppelte Breite der
Räder haben , mit 1 fl. bis 3 fl.

8) DaS Ucberlanden der Frachtwägcn auf beiden
Seiten ( der O.uat ) bis auf die doppelte Wegspur

die Anzeige hierher zu machen , wenn irgend die ge¬
setzlichen Bußen nicht erkannt werden sollten.

Durlach dni 1 . Map 1835 .
Großherzogliches OberAmk .

mit 1 fl - 30 kr .
9) DaS Ancinanderhängcn zweier gleich großer

beladener Wagen und das Zusammenhängen der
Frachtwägcn und BciwägclcinS , wenn dessen Deich¬
sel nicht durchaus unter den Frachtwagen geschoben
und befestiget ist , mit 5 fl.

10) Das freie Herumlaufen der leer gehenden
Pferde auf der Straße , mit 1 fl.

11) Wenn der Fuhrmann nicht zur gehörigen Zeit
rechts und wenn er gar nicht ausweicht , auch wenn
er beim Zusammentreffen mit einem anderen Fuhr¬
werk sich nicht bei dem Seinigen befindet , mit 1 fl .
30 kr. bis 5 fl.
, Bei allen diesen Straßenfrcvcln muß nebst der fest¬
gesetzten Strafe auf den Ersatz des allenfälligen Scha¬
dens erkennt werden .

Was die zuständige Behörde , welche die Strafe
zu erkennen hat , anbclangt ; so dient der Z . 51 . der
Gemeindcordnung hierüber zur Richtschnur , wonach
die Bürgermeister in Städten bis auf 5 fl . und in
den Landgemeinden bis auf 2 fl. zu strafen haben ;
die Anzeiger haben mithin , je nachdem sie den Fre¬
vel für mehr oder minderstrafbar erachten ihre An¬
zeigen bei den Bürgermeistern oder dem Amt anhän¬
gig zu machen , oder die Bürgermeister selbst die An¬
zeige an das Amt , oder dieses an die Bürgermeister
abzugeben .

Die Großh . Ober - und Aemter werden aufgefor -
dcrt , diese Strafbestimmungen strenge zu handhaben
und solche zu mehrerer Bckanntwerdung in die Lo-
calBlätter einrücken zu lassen.

Rastatt den 22. April 1835 .
Großh . Negierung des MittelRheinkreiseS .

Frhr . p . Nüdt .
vckt. Eberstein .

Nr . 836 ) . Indem wir vorstehende höhere Ver¬
ordnung zur öffentlichen Kenntniß bringen , fordern
wir die Bürgermeisterämter auf , solche mit aller
Energie um so mehr zu handhaben , als derselben
uur zu oft entgegengehandclt , und dadurch sogar
Unglücksfälle veranlaßt werden . Insbesondere be¬
merkte man ungern , daß einige Bürgermeister von
diesen gesetzlichen Vorschriften bei ihren Erkenntnis¬
sen abweichen , und die Frevler zu bloßen Anzcige -
gcbühren vcrurtheilten , wozu sie nicht befugt sind .

Man macht daher die Bürgermeisterämter für den
pünktlichen Vollzug mit dem Anfügen verantwort¬
lich, daß man jene, welche die Erkenntnisse nicht ge¬
nau nach dieser Verordnung fällen , zur Zahlung deS
zu wenig angesetzten verurlhcilen wird . Die Stra¬
ßenwarte der Haupt - und DicinalStraßcn ,
welchen die Bürgermeisterämter gegenwärtiges mit -
zutheilcn haben , fordert man aus , ohne weiteres

Oberamtliche Bekanntmachungen .

Nr . 8Z70 . Die Stellung der Gemeinderech¬

nungen und Fertigung der Etat 's betr.

Mit dem 1. Iunp sollen die Gemcinderechnungeu
für 185) gestellt, die Gemeindevoranschläge für das
Jahr 1855 gefertigt und zur Staatsgenchmigung
vorgelcgt werden . Man macht hierauf sämmtliche
Bürgermeisterämter und Gemcinderäthe in Zeiten um
so mehr aufmerksam , als ein guter Haushalt davon
wesenuich bedingt ist.

Insbesondere ermahnt man die Gemeinderäthe
und Rechner , welche dazu nicht selbst die erforderli¬
chen Fähigkeiten besitzen , sich nur solcher Individuen
zu bedienen, die im Gcmeindcwesen , und nament¬
lich in Aufstellung der Budgets nach Maaßgabe der
Jnstruktivverordnung vom 8 . Oktober 1852 wohl er¬
fahren sind, damit man nicht wieder in den Fall kom¬
me, mehrmalige Umarbeitungen veranlassen zu müs¬
sen .

^ Auch fordert man die Gemeinderäthe auf , bei
Aufstellung der Voranschläge mit aller Umsicht ihrAmt zu handeln , damit nicht die Bürgermeister ,wie es geschehen , mit unvermeidlichen Ausgaben ,
z. B . Armenversorgungen in die Verlegenheit kom .
men , entweder eine Pflicht nicht erfüllen zu können,oder daS Büdget überschreiten zu müssen.

Von selbst versteht es sich , daß für die Tilgung
der Schulden es, wo hiefür bestimmte Pläne vvrlie -
gen , keines neuen Etats , wohl aber der Nachwei -
sunz bedarf , wie der Schuldentilgungsplan im letz¬
ten Jahr vollzogen wurde . Die Bürgermeisteräm¬
ter wollen die gestellten Gcmeinderechnungen und
Etats dem Großh . Amtsrevisorat unmittelbar über¬
schicken , welches sie prüfen und uns dann mit sei¬
nen Bemerkungen zur Ertheilung der Staatsgench -
migunz vorlegen wird , uns aber wolle die (Übergabe ,und wann sie geschehen, mit kurzem Bericht angr -
zcigt werden .

Durlach den 1 . May 1855 .
Großherzogliches LberAmt .

O .A . Nr . 9005 . BurgermeisierWahl in Aue
betr.

Anstatt des Bürgermeisters Johannes Eberhard ,
weicher bei Einführung des Gemeindcgesetzes vor
5 Jahren gewählt wurde , jetzt aber seine Stelle
niedcrlegte , wurde Aitvvgt Giese heute wieder
gewählt , weicher vom Jahr 1825 bis 1852 diese
Stelle mit Ehren begleitet hatte .

Die ganze Wahl geschah in musterhafter Ord -



nung ; der neu gewählte wurde sogleich bestätigt ,
und in den Dienst cingewiesen .

Durlach den 5 . May 1855 .
Großherzogliches OberAmt .

Bekanntmachung .
^ Vom 1 . May einschließlich , wird der Eilwa -

gen von Heidelberg eine halbe Stunde früher
als bis jetzt hier eintreffcn ; das nach Carlsruhe
abgchende BriefPaquet wird um so viel früher
geschlossen , weßhalb man das Publikum über
frühere Aufgabe der Correspondcnz unterrichtet .

Durlach den 25 . April 1835 .
Großh . PostExpedition .

R o t t m a n n.

Anzeige .
Die Aufgeber nachstehender dahier zur Post gegebenen

Briefe , die als unbestellbar hieher zurückgckommen sind ,
werden zu deren Rückcmpfang, gegen Entrichtung der
etwa darauf hastenden Taren re . hiemit aufgefordcrt .
1>'

<>. bz . BurgermcisterAmt in Kendringen -
— bg . Fraulein Wilhelmine VnlpinS , wohnhaft bei

Frau Kaufmann Ruderer in > Oetisheim Lei
Iöhlingcn .

— bZ . Gottlicb Sanier , in Dienst bei Hr . Adlerwirth
in Diefenbach .

— bü. Christoph Weiß , Wagnergesell in Neuwever
bei Bühl .

Durlach den zo . April I8Z5 .
Großherzogliche PostExpedition -

R o t t m a n n .

Durlach . ( FässerVersteigerung . )
Am Donnerstag den i 4 . May , Vormittag

's
9 Uhr , werden in der hiesigen herrschaftlichen
Kellerei

i 4 Stück in Eisen gebundene Fässer
von der Größe zu

8 bis 17 Ohmen
wiederholter öffentlich versteigert , wozu die Lieb¬
haber hiermit Ungeladen werden .

Durluch den 27 . April 1855 .
Großherzogliche DomainenDerwaltnng .

Gondelsheim . ( FrüchteVerstei -
gerung . ) Dienstag , den 12 . May d. I . ,
Morgens 9 Uhr , werden auf diesseitiger
Schreibstube

5 oo Malter Dinkel,
200 — Haber ,

4o — Korn, und
60 — Gerste ,

im Versteigerungswege dem Verkaufe ansg, -

setzt .
Gondelsheim den 17 . April 1855 .
Gräflich von Langensteinsches RentAmt .

Becker.

Vurgermeisteramtliche Bekanntmachungen .

Königsbach . ( Versteigerung . ) Die Ge¬
meinde Kdnigsbach hat 70 — 80 Schuhe le¬
derne Schlauch zur Feuerspritze nöthig , Tag¬
fahrt zur Abstreichsversteigerung ist auf

Montag den Li . May Nachmittags
2 Uhr

auf dem Rahhaus dahier bestimmt ; die hiezu
Lusttragenden Steigerer wollen sich um gedachte
Zeit dahier einfinden .

Königsbach den Zo . April 1855 .
BurgermcisterAmt .

Brauer .

Durlach . ( HausVersieigerung . ) Montag den
25 . Map d. I . , Nachmittags 2 Uhr , wird der
Stadtlindauwirth Bauer ' s Wittwe dahier , im
Zwangswege öffentlich versteigert werden :

eine zweistöckige sehr solid ncucrbaute Behau¬
sung mit Hintergebäude , Stallung und Hof -
raithe vor dem Bicnleinsthor , cs. Bierbrauer
WackcrshauserS Garten , as . die Wiese des
Stadtmüller Weiß , vorncn die Hauptstraße ,
hinten Wiesen ,

wozu die Liebhaber mit dem Bemerken ci
'
ngeladcn

werden , daß der endgültige Zuschlag erfolgt , wenn
der Schätzungöpreis erlöst wird .

Durlach den 22 . April 1855 .
VurgcrmeisterAmt .

A . A.
G . Waag .

Palmbach . ( Bekanntmachung . ) Im hiesigen
Orte befinden sich zwei GastrealWirthschaftcn .

1) Schildwirthschaft zum Ochsen Nro . 44 .
2) Schildwirthschaft zum Lamm Nro . 3 .

Diese beide Wirthschaften sind laut einer verehrli -
chen oberamtlichen Verfügung vom 14 . Januar d . I .
Nro . 663 . mit der Rcalgerechkigkeit bestätigt .

WaS andurch öffentlich in Kefintniß gesetzt wird .
Palmbach den 9 . März 1855 .

BurgermcisterAmt .
Piston .

vär . Louis Jourdan .

Privat - Nachrichten .

Durlach . ( Anzeige und Empfehlung . ) Untcr -

jeichneter macht hiemit die ergebenste Anzeige , daß



«r das , bisher , in Cpmpagnie getriebene Geschäft,
nunmehr allein besorgt, und verspricht allen denje¬
nigen , welche ihn mit gefälligen Aufträgen beehren
wollen, gute und billige Arbeit ; er empfiehlt sich
daher in allen in seinem Geschäft vorkommenden Ar¬
beiten einem verehrlichen Publikum für seine Per¬
son und bittet um zahlreiche Bestellungen.

Ludwig Schweizer , Pfiästerermeister .

Bei Herrn Sold , in der Herrenstraße zu
Durlach , ist iZZZr Most die Ohm zu 6 fl.
zu haben .

In einem Ort des Oberamtes Durlach , sind
ibo fl. zu 4 ! proCt . auszuleihen ; wo solche er .
hoben werden können , erfährt man im Compto¬
ir dieses Blattes .

Bei einem Gemcindebürger des Oberamtes
Durlach , können 150 fl. zu 44 proCt . erhoben
werden . Das Nähere im Comptoir dieses
Blattes .

In einem neuerbauten Hause vor dem Bien¬
leinsthor in Durlach , sind drei schön tapezirte
Zimmer im untern Stock mit oder ohne Meux
bels zu vermiethen und können sogleich oder auf
den 23 . July bezogen werden . Das Nähere
im Comptoir dieses Blattes .

Durlach . ( Logisvermiethung . ) Bei Rebstock-
wirth Klenn ert ist der ganze obere Stock zu ver¬
mieden und auf den 23. July zu beziehen , beste¬
hend in 5 Zimmern , zwei Speicherkammern , Kü¬
che , Holzremis , Stallung für zwei Pferde , Dung¬
platz , gemeinschaftlichem Waschhaus. Das Nähe¬
re bei dem Hauseigenthümer selbst .

Bei Unterzeichnetem ist ein Sortiment
8o ausgezeichneter

Dalilla 6eorginL
zu haben .

Friede . Forschner ,
Gärtner .

rc>a
Bei Buchdrücke « Du PS in Durlach haben die

Presse verlassen und sind zu haben :
53 ausgesuchte schöne und gut gewählte

Gesellschaft Lieder
verschiedenen Inhalts .

Preis :
Auf weißeS Papier in Umschlag geheftet 13 kr.
Auf graues — in do. 12 kr.

Kirchenbuch - Auszüge .

April : Copulirt
t . zo . Johann , Friedrich Erhard , Burger und Schnei ,

dermdister , Sohn von Andreas Erharv , Burger
und Maurer und Magdalene Margarctke Gorst ,
Tochter von Ludwig Gern , Burgern . Srrumvf -
webermeister .

April : Geboren
d . 25 . Wilhelm Friedrich Heinrich — Vater : Wilhelm

Adam Weiler , Burger und Steinhauer . ^
d . rö . Altarie Friedrick : — Vater : Andrea- Jacob Hein¬

rich Kleiber , Burger und Maurer ,
d . 27 . Carl Friedrich Heiuricy - - Vater : Carl Demmer ,

Burger und Ki - fer -neißer .
b . 28 . Johann Leonhard — Barer : Johann Leonhard

Meier , Burger und Steinhauer .
April : Geworben
d . 2 g . Adam Friedrich Andreas — Vater : Herr Adam

Friedrich Kleuert , Bürger und Rrbgockwirth .
Att : Jahre , g Monate .

d . zc>. Johan .i
^

Ada .n Conrad Gore .affo ; alt : i5 Jahre
y Monate k5 Tage , Sohn von weiland Jopann
Gorenflo , Burger und Straußmirth .

Frucht - , Brod - , Fleisch - , Heu - , Stroh - ,
Holz - und Vietualien - Preise

vom 2 . May 1835 in Durlach .
Mittelpreis :

DaS Malter
Walzen
Neuer Kernen
Alter Kernen .
Neu Korn
Alt Korn . .
Gerste . . .
Wclschkorn
Haber . . .
Ausgestellt:

Bert . :

kr.
30

43

40
30

49
70 Mltr . ; Eingeführt :

508 Mltr . ; Neuaufgest . dl .
B r o d - L a x e .

Ein Weck zu 2 kr. soll wiegen — Pfä 12
Weißbrot» zu 6 — — — 1 — 5
Schwarzbrod zu 10 kr. soll 3 — 24

Fleisch - Taxe .
DaS Pfund Mastochsenfleisch kostet .
Rind - oder Schmalfleisch . .
Kalbfleisch .
Hammelfleisch . . . . . .
Schweinefleisch . . . . .

479 Mltr . ;
41 Mltr .

Loth .

10 kr.
8 —
7 -r-
6 —

10 —

Der Centner Heu . . . .
Hundert Bund Stroh . . .
DaS Meß Holz , hartes , kostet
Das Pfund Rindschmalz kostet
— — Schweineschmalz
— — Butter

Lichter , gezogene das Pfund .
— gegossene .

Suse .
Ochsenunschutt , roheS . . .

2 st. 24 —
28 - . —
14 . —

28 —
24 —
26 —
22 —
20 -
16 —
12 —

Druck und Verlag der L. M . Dups ' schen Buchdruckerey ,


	[Seite 76]
	[Seite 77]
	[Seite 78]
	[Seite 79]

